
Was müssen Sie rechtlich und steuerlich beachten, 
wenn Sie eine Familienstiftung gründen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet es, die dritte studiert Kunstgeschichte und die 
vierte verkommt vollends. Auch wenn man dieses Bonmot von Otto von Bismarck nicht komplett verallgemei-
nern kann, liegt darin doch ein Fünkchen Wahrheit. Und irgendwann kommt die Zeit, in der auch Sie Ihr Le-
benswerk aus den Händen und an die nächste Generation weitergeben müssen. 

Die Gründung einer Familienstiftung kann eine Lösung sein, das Vermögen über mehrere Generationen zu 
bewahren. Mit dieser Rechtsform können Sie auch über Ihr Ableben hinaus sehr präzise über Ihr Lebenswerk 
bestimmen. Und mit Hilfe einer Stiftung ist es möglich, das Vermögen ein Stück weit gegen staatliche Zugriffe 
abzusichern – insbesondere mit einer Stiftung im Ausland.  

Ziehen Sie in Erwägung, eine Familienstiftung zu gründen, müssen Sie u.a. einige steuerliche Besonderheiten 
beachten. So unterliegt die Stiftung der Körperschaftsteuer und stellt eine interessante Alternative zur Holding 
dar. Außerdem gibt es für Familienstiftungen die sog. Erbersatzsteuer, um alle 30 Jahre nach der Vermögens-
übertragung die Steuerlast bei fehlenden Erbfällen zu simulieren. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite bietet Ihnen einen Einstieg in die wichtigsten 
rechtlichen und steuerlichen Aspekte einer Familienstiftung und deren Einsatz bei der Vermö-
gensnachfolge. Bei Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


